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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Br-10-163/25

Aktenzeichen:

Amt: Ordnung und Soziales zu behandeln in:

Datum: 12.11.2025 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Erhöhung des Zuschusses für das Eltern-Kind-Zentrum in der Stadt Brück 

Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten: 86.800 Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

17.400 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Ja mit  

Produktkonto: 36500/531800 FinanzH: ErgebnisH: 2026

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

AFSV 1 24.11.2025
SVV 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der SVV
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Beschluss-Nr.: Br-10-163/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück beschließt die Erhöhung der Co-
Finanzierung für das Eltern-Kind-Zentrum Brück ab 2026 von 16.200  auf 17.400  zu
erhöhen. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der SVV

Begründung

Es liegt ein Antrag des SHBB (sh. Anlage) auf Anpassung der Personalkosten vor, die sich
aus tariflichen Veränderungen sowie einer Angleichung an den aktuellen Fachkräftebedarf
ergeben. Für das Jahr 2026 betragen die Gesamtkosten 86.800 . Von dieser
Gesamtsumme werden 80% (69.400 ) vom Landkreis getragen und die Co-Finanzierung
von 20% (17.400 ) ist der Eigenanteil, den die Stadt Brück zahlen muss.  


